
 Der Europäische Ge-
richtshof in Luxemburg 
(EuGH) hat mit seinem 
Urteil vom 26.01.2012 
(Az. C-586/10) bestä-
tigt, dass es befris-
tungsrechtlich zulässig 
sein kann, wenn ein 

Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer 
eine Vielzahl nahtlos aneinander an-
schließende befristete Arbeitsverträge 
abschließt und sich zur Begründung 
der Befristung in jedem Fall auf einen 
neuen Grund beruft. 
Nur in Ausnahmefällen sei in der Vielzahl 
der Befristungsfälle per se ein „dauernder 
Beschäftigungsbedarf“ zu sehen, der die 
Wirksamkeit der Befristung ausschließe 
und damit zu einem unbefristeten Ar-
beitsverhältnis führe.
Der Fall: Eine Arbeitnehmerin war auf 
der Grundlage von 13 befristeten Ar-
beitsverträgen im Amtsgericht Bonn in 
der Zeit von Juli 1996 bis Dezember 2007 
beschäftigt. Die befristeten Arbeitsver-
träge wurden aus Anlass von Beurlau-
bungen, insbesondere im Zusammen-
hang mit Sonder- und Erziehungsurlaub 
von unbefristet beschäftigten Justiz-
angestellten, geschlossen. Als sich an den 
letzten Vertrag kein weiterer befristeter 
Vertrag anschloss, klagte die Arbeit- 

nehmerin auf Feststellung, dass die letzte 
Befristung unwirksam sei und daher ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis bestehe. 
Sie war der Auffassung, bei insgesamt 13 
aneinander anschließenden befristeten 
Arbeitsverhältnissen in einem Zeitraum 
von 11 Jahren könne nicht mehr von 
einem vorübergehenden Bedarf ausge-
gangen werden. Das Land war hinge-
gen der Auffassung, die notwendigen  
Voraussetzungen für den Sachgrund der 
Vertretung eines anderen Arbeitnehmers 
seien unabhängig von der Zahl vorausge-
gangener Befristungen erfüllt. 
Das Urteil des EuGH bestätigt die bis- 
herige Rechtsprechung des Bundes- 
arbeitsgerichts (BAG) in einem sehr  
praxisrelevanten Punkt. 
Aus Arbeitgebersicht sind befristete Ar-
beitsverhältnisse oft ein notwendiges  
Instrument zur Flexibilisierung des Per-
sonaleinsatzes und der damit verbun-
denen Kosten. Demgegenüber stehen 
Arbeitnehmer befristeten Arbeitsver-
trägen oft kritisch gegenüber, weil diese 
mit dem Ende der Befristung dauerhaft 
beendet werden können, ohne dass die 
Arbeitnehmer sich dagegen wehren  
können. Echte Planungssicherheit hin-
sichtlich der zukünftigen Einkommens-
verhältnisse gibt es in diesen Fällen nicht. 
Bei 13 befristeten Verträgen innerhalb 
von 11 Jahren, wie im vorliegenden Fall 
geschehen, ist das ohne Weiteres nach-
vollziehbar.
Aus diesem Grund hat der deutsche Ge-
setzgeber das unbefristete Arbeitsver-
hältnis faktisch zum erwünschten „Nor-
malfall“ erklärt und in Betrieben ab einer 
Größe von mehr als 10 Arbeitnehmern 
mit dem Kündigungsschutzgesetz ein oft 
sehr effektives Instrument geschaffen, 
um den Arbeitgebern den wirksamen 
Ausspruch von Kündigungen deutlich zu 
erschweren. Konsequenterweise wird da-
her auch die Möglichkeit, diesen Schutz 
durch den Abschluss befristeter Arbeits-
verträge zu umgehen, im Befristungs-
recht sehr weitgehend eingeschränkt. 
Der unerwünschte „Ausnahmefall“ soll 
gerade ein solcher bleiben. 
Innerhalb der ersten zwei Jahre eines 
Arbeitsverhältnisses ist die wirksame 
Befristung bei Beachtung einiger be-
herrschbarer Formalien unproblematisch 
möglich. Wird insgesamt eine längere 

Dauer der Befristung gewünscht, so 
müssen dafür Gründe vorliegen. Diese 
Gründe müssen rechtfertigen, warum 
dem Arbeitgeber der Abschluss eines 
unbefristeten Arbeitsverhältnisses nicht 
zumutbar ist. An dieser Zumutbarkeit 
fehlt es am häufigsten dann, wenn der 
Arbeitgeber gestützt auf objektive Kri-
terien daran glauben darf, dass er keinen  
dauernden Beschäftigungsbedarf hat. 
Damit schließt sich der Kreis und es stellt 
sich die Frage, ob 13 Gründe für einen 
nur befristeten Arbeitsvertrag innerhalb 
von 11 Jahren nicht vielleicht doch dafür  
sprechen, dass dieser Arbeitgeber ei-
nen dauerhaften und nicht nur einen  
vorrübergehenden Beschäftigungsbedarf 
hat.
Der EuGH hat diese Frage im vorlie-
genden Fall mit „Nein“ beantwortet und 
führt dazu aus, der Begriff des „sach-
lichen Grundes“ sei dahin zu verstehen, 
dass er genau bezeichnete, konkrete 
Umstände meint, die eine bestimmte 
Tätigkeit kennzeichnen und daher in 
diesem speziellen Zusammenhang auch 
den Einsatz aufeinander folgender be-
fristeter Arbeitsverträge rechtfertigen 
können. Solange jede Befristung für 
sich gerechtfertigt ist, führt allein ihre 
schiere Vielzahl noch nicht automatisch 
zur Unwirksamkeit. Sämtliche Umstän-
de des Einzelfalles seien zu prüfen, um 
Missbrauchsfälle auszuschließen. Einen 
solchen Missbrauch hat der EuGH im 
vorliegenden Fall jedoch nicht erkennen 
können.
Für die Praxis bedeutet diese Entschei-
dung eine Bestätigung der bisherigen 
Rechtsprechung des BAG. Nicht mehr 
und nicht weniger: Schließen sich ver-
schiedene Befristungen nahtlos anein-
ander an, so wird weiterhin nur die letzte 
auf ihre Wirksamkeit geprüft. Erweist 
sich diese als tragfähig, dürfte es in der 
Regel für die Wirksamkeit der Befristung 
unproblematisch sein, wie viele Be- 
fristungen schon vorausgegangen sind. 
Als „Freifahrtschein“ sollte das Urteil je-
doch nicht missverstanden werden.

n Christian Kaiser
Rechtsanwalt
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Das LAG Hessen hat sich in einer 
Entscheidung vom 29.08.2011 – 7 Sa 
248/11 – mit der in letzter Zeit ver-
mehrt relevant gewordenen Frage der 
kündigungsrechtlichen Konsequenzen 
von Datenschutzverstößen eines Ar-
beitnehmers befasst, sowie mit den 
Auswirkungen einer Freistellung auf 
die Möglichkeit der Ahndung eines 
solchen Verstoßes mit einer außeror-
dentlichen Kündigung.
Der Kläger war seit 2008 als Firmen- 
kundenbetreuer bei der beklagten Bank 
beschäftigt. Die Parteien schlossen im 
Juni 2010 einen Aufhebungsvertrag in 
dem unter anderem geregelt war, dass  
der Kläger ab dem 01. Juli 2010 un-
widerruflich von der Arbeitsleistung 
freigestellt wird. Nach Abschluss des 
Aufhebungsvertrages leitete der Kläger 
insgesamt 94 E-Mails nebst Anhängen 
mit einem Datenvolumen von ca. 622 
MB auf sein privates Postfach weiter. 
Es handelte sich dabei überwiegend um 

Daten, die dem Bankgeheimnis unterfie-
len, wie etwa Kontaktdaten von Kunden 
und Analysen über Stärken und Schwä-
chen von Unternehmen. Dies nahm die 
Beklagte zum Anlass gegenüber dem  
Kläger während dessen Freistellung eine 
außerordentliche Kündigung auszuspre-
chen.
Die Kündigung hielt der Überprüfung 
durch das LAG stand. Der Kläger habe 
durch die Weiterleitung der Daten auf 
seinen privaten Mailaccount einen Ver-
stoß gegen elementare Prinzipien der 
Geheimhaltungspflicht von Bankdaten 
verstoßen, was kündigungsrechtlich 
ein nahezu gleiches Gewicht wie eine 
strafbare Handlung zu Lasten des Ar-
beitgebers  habe. Es liege eine derart 
schwere Pflichtverletzung vor, dass eine 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses der 
Beklagten insbesondere unter Berück-
sichtigung der besonderen Vertrauens-
stellung eines Kundenbetreuers nicht 
zumutbar gewesen sei. Hieran ändere 

auch die Freistellung des Klägers von der 
Arbeitspflicht nichts. Zwar könne die Zu-
mutbarkeitsprüfung nach § 626 Abs. 1 
BGB ergeben, dass das Schwergewicht 
der Störung des Arbeitsverhältnisses in 
der Wiederholungsgefahr besteht und 
deshalb die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses bis zum Ablauf der ordent-
lichen Kündigungsfrist bei Freistellung 
zumutbar erscheint. Es bestünde im zu 
entscheidenden Fall aber jedenfalls ein 
besonderes Interesse des Arbeitgebers an 
der sofortigen Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses,  weil das für das Arbeitsver-
hältnis mit einem Kundenbetreuer einer 
Bank unerlässliche Vertrauensverhältnis 
durch die Pflichtverletzung des Klägers 
unwiederbringlich zerstört sei. Des-
halb falle im Ergebnis die Interessenab- 
wägung zu Lasten des Klägers aus.

n Dr. Christian Velten
Rechtsanwalt

Das BAG hat in seinem Urteil vom 
22.02.2012 – 5 AZR 765/10 – erneut 
Stellung zur Frage der Vergütung von 
geleisteter Mehrarbeit bei fehlender 
(wirksamer) Vergütungsregelung bezo-
gen. Die Thematik hat in jüngerer Zeit 
verstärkt Bedeutung erlangt, nachdem 
das BAG bereits Pauschalabgeltungs-
klauseln für geleistete Mehrarbeit in 
Formulararbeitsverträgen grundsätz-
lich für unwirksam erklärt hat, wenn 
der Arbeitnehmer nicht erkennen 
kann, in welchem zeitlichen Umfang 
Mehrarbeit abgegolten sein soll. Die 
Folgeentscheidungen des BAG ziehen 
nun bereits erste Konsequenzen aus 
der Unwirksamkeit einer solchen Pau-
schalabgeltungsklausel.
Der Kläger war bei der Beklagten zu 
einem Bruttomonatsentgelt von 1.800,- 
EUR als Lagerarbeiter beschäftigt. Ver-
traglich vereinbart war eine wöchentliche 
Arbeitszeit von 42 Stunden, wobei der 
Kläger bei betrieblichem Erfordernis ohne 
besondere Vergütung Mehrarbeit leisten 
sollte. Nach der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses hatte der Kläger dann eine 
Vergütung für 968 Überstunden gefor-
dert, die er in den Jahren 2006 bis 2008 
geleistet hatte.
Die im Vertrag des Klägers enthaltene 
Klausel, wonach der Kläger für Über- und 
Mehrarbeit keine weitergehende Vergü-
tung erhalten sollte, war wegen Intrans-
parenz unwirksam, § 307 Abs. 1 S. 2 BGB. 

Das BAG betont dann nochmals, dass der 
Arbeitgeber bei Fehlen einer wirksamen 
Vergütungsregelung gem. § 612 Abs. 1 
BGB allerdings verpflichtet ist, die ge- 
leistete Mehrarbeit zu vergüten, wenn eine 
objektive Vergütungserwartung besteht, 
das heißt die Leistung der Mehrarbeit nur 
gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 
Eine solche objektive Vergütungserwar-
tung ist nach Auffassung des BAG regel- 
mäßig dann gegeben, wenn der Kläger kein  
herausgehobenes Entgelt bezieht. Dies 
war bei dem Kläger – anders als etwa 

in dem bereits entschiedenen Fall eines 
gut verdienenden Rechtsanwalts, der die 
Mehrarbeit in Erwartung der Aufnahme 
in die Partnerschaft geleistet hatte (BAG, 
Urteil vom 17.08.2011 - 5 AZR 406/10) – 
der Fall, so dass das BAG ebenso wie das 
LAG Sachsen-Anhalt als Vorinstanz zu 
dessen Gunsten entschied.

n Dr. Christian Velten
Rechtsanwalt

Außerordentliche Kündigung während der 
Freistellung

Objektive Vergütungserwartung bei Mehrarbeit



In seiner Entscheidung vom 
07.02.2012 (1 ABR 46/10) lag dem 
Bundesarbeitsgericht (BAG) ein Be-
schluss der 5. Kammer des Arbeits-
gerichts Bonn vom 16.06.2010 – (5 BV 
20/10) zur Entscheidung vor, der das 
Überwachungsrecht des Betriebsrates 
beim betrieblichen Eingliederungs-
management (bEM) zum Gegenstand 
hatte.  
Gem. § 84 Abs. 2 S. 1 SGB IX gilt grund-
sätzlich, dass der Arbeitgeber für Arbeit-
nehmer, die innerhalb eines Jahres länger 
als sechs Wochen arbeitsunfähig er- 
kranken, die Durchführung eines bEM 
prüfen muss. Es soll geklärt werden, 
wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden 
werden kann und ggf. Maßnahmen be-
sprochen werden, wie der Arbeitsplatz zu 
erhalten ist. Dem Betriebsrat obliegt da-
bei die Prüfung, ob der Arbeitgeber sei-
ner Pflicht zur Einleitung des bEM Folge 
leistet, § 84 Abs. 2 S. 7 SGB IX.
Vorliegend bestand bei dem Arbeitgeber 
eine Betriebsvereinbarung zur Durch-

führung des bEM, in der dem Betriebsrat 
das Recht zugesprochen war, quartals- 
weise ein Verzeichnis über die Mit- 
arbeiter, die im Jahreszeitraum mehr als 
sechs Wochen arbeitsunfähig waren, zu 
erhalten. Nunmehr forderte der Betriebs- 
rat vom Arbeitgeber, dass ihm sämtli-
che Namen der betroffenen Mitarbeiter 
genannt werden, wogegen der Arbeit-
geber die Namen dieser Arbeitnehmer 
nur mit deren Einverständnis offenlegen 
wollte. 
Das BAG griff in seinem Beschluss 
die zutreffende Argumentation der 5.  
Kammer des Bonner Arbeitsgerichts auf. 
Diese führte aus, dass der Arbeitgeber 
dem Betriebsrat sämtliche Namen der 
Arbeitnehmer zu nennen habe, die für 
die Durchführung eines bEM in Betracht 
kämen. Daher dürfte der Arbeitgeber 
deren namentlicher Benennung nicht 
von einem Einverständnis des Arbeit-
nehmers abhängig machen, sondern 
habe hingegen allen Beschäftigten, die 
im Jahreszeitraum mehr als 6 Wochen 

arbeitsunfähig seien, ein bEM anzu- 
bieten. Zur Ausübung seines gesetzlichen 
Überwachungsrechts müsse der Betriebs- 
rat diesen Personenkreis kennen, so dass 
er zwingend über die konkreten Namen 
verfügen müsse. Außerdem stünden 
einer namentlichen Benennung weder 
datenschutzrechtliche Gründe noch das 
Unionsrecht entgegen. 

n Daniel Stille, LL.M.
Rechtsanwalt

In seiner Entscheidung vom 
16.02.2012 (6 AZR 553/10) hatte sich 
das BAG damit zu befassen, ob zuläs-
sigerweise im bestehenden Arbeitsver-
hältnis die Frage nach einer Schwer-
behinderung gestellt werden darf.
Der Kläger, mit einem Grad der Be-
hinderung von 60, war in der Zeit vom 
01.11.2007 bis zum 31.10.2009 bei seiner 
Arbeitgeberin im Rahmen eines be-
fristeten Arbeitsverhältnisses tätig. Am 
08.01.2009 wurde der Beklagte zum 
vorläufigen Insolvenzverwalter über 
das Vermögen der Arbeitgeberin des 
Klägers bestellt. Der Beklagte legte dem 
Kläger im Rahmen des Insolvenzeröff-
nungsverfahrens einen Fragebogen 
vor, wobei insbesondere die Frage nach 
einer Schwerbehinderung bzw. Gleich- 
stellung gestellt wurde, welche der 
Kläger verneinte. Am 26.05.2009 kün-
digte der Beklagte als Insolvenzverwalter 
dem Kläger zum 30.06.2009 nach Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens das Ar-
beitsverhältnis. Der Kläger teilte erstmals 
in seiner Kündigungsschutzklageschrift 
vom 09.06.2009 mit und machte geltend, 
dass die Kündigung vom 26.05.2009 
mangels Zustimmung des Integrations-
amtes wegen seiner Schwerbehinderung 

unwirksam sei. Das Landesarbeitsgericht 
(LAG) wies die Klage ab, da der Kläger 
sich nicht auf den Kündigungsschutz 
für Schwerbehinderte wegen der wahr-
heitswidrigen Beantwortung der Frage 
der Schwerbehinderung berufen könne. 
Das BAG bestätigte das LAG und stellte 
insoweit klar, dass die Frage nach der 
Schwerbehinderung im Vorfeld einer 
vom Arbeitgeber beabsichtigten Kün-
digung im Zusammenhang mit der  
Pflichtbindung des Arbeitgebers durch 
die Anforderungen des § 1 Abs. 3 
KSchG, der die Berücksichtigung der 
Schwerbehinderung bei der Sozialaus-
wahl verlange sowie durch den Sonder-
kündigungsschutz nach § 85 SGB X,  
wonach eine Kündigung der vorherigen  
Zustimmung des Integrationsamtes 
bedürfe, stehe. Dem Arbeitgeber solle 
durch die Frage nach der Schwerbehin-
derung ein rechtstreues Verhalten er-
möglicht werden. Durch diese Frage 
werde der schwerbehinderte Arbeit- 
nehmer nicht diskriminiert, außerdem 
stünden auch datenschutzrechtliche Be-
lange der Zulässigkeit dieser Frage nicht 
entgegen. Unter dem Gesichtspunkt  
widersprüchlichen Verhaltens sei daher 
dem Kläger wegen der wahrheitswidrigen 

Beantwortung der rechtmäßig gestellten 
Frage nach seiner Schwerbehinderung 
verwehrt, sich im Kündigungsschutz-
prozess auf seine Schwerbehinderten- 
eigenschaft berufen zu können. Aus die-
sem Grund sei im bestehenden Arbeits- 
verhältnis, sobald der Sonderkündi-
gungsschutz greife, die Frage des Arbeit-
gebers nach der Schwerbehinderung zur 
Vorbereitung einer beabsichtigen Kündi-
gung zulässig.

n Daniel Stille, LL.M.
Rechtsanwalt
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Fristlose Kündigung des Betriebsrats 
wegen Amtspflichtverletzung

 Mit Beginn des Man-
dats als Betriebsrat ent- 
stehen für diesen neben 
den Pflichten aus dem 
Arbeitsvertrag auch die 
Pflichten aus dem Amt. 
Von der Verletzung der 
Vertragspflicht ist die 

Verletzung der Amtspflicht zu unter-
scheiden. Verletzt ein Betriebsratsmit-
glied seine Vertragspflichten, kommen 
nur arbeitsvertragliche Sanktions-
möglichkeiten in Betracht. Umgekehrt 
können bloße Amtspflichtverletzungen 
nur zu betriebsverfassungsrechtlichen 
Sanktionen führen. Unter Umstän-
den kann aber eine Verletzung der 
Amtspflicht auch eine Verletzung der 
Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis 
darstellen. In diesem Fall hat der Ar-
beitgeber die Wahl, ob er einen Antrag 
auf Ausschluss des Mitglieds aus dem 
Betriebsrat stellt oder das Arbeitsver-
hältnis mit diesem außerordentlich 
kündigt.
Interessant ist die Frage, wann eine 
Amtspflichtverletzung zugleich auch 
eine Arbeitsvertragspflichtverletzung 
darstellt. Das BAG hat diese dahinge-
hend beantwortet, dass ein bestimmtes 
Verhalten nur dann ausschließlich eine 
Amtspflichtverletzung sei, wenn dem 
Betriebsratsmitglied lediglich ein Verstoß 
gegen allein kollektivrechtliche Pflichten 
zum Vorwurf zu machen sei. Verstoße 
das Betriebsratsmitglied damit zumin-
dest auch gegen eine für alle Arbeitneh-
mer gleichermaßen geltende vertragliche 
Pflicht, liege auch eine Vertragspflicht-
verletzung vor. Unter Zugrundelegung 
dieser Grundsätze hat das BAG die Pflicht 
eines Betriebsratsmitglieds, sich vor Be-
ginn seiner Betriebsratstätigkeit beim 
Arbeitgeber abzumelden, auch als eine 
arbeitsvertragliche Pflicht angesehen. 
Nach § 37 Abs. 2 BetrVG sind Mitglieder 
eines Betriebsrats von ihrer beruflichen 
Tätigkeit ohne Minderung ihres Arbeits-
entgelts zu befreien, wenn und soweit 
es nach Umfang und Art des Betriebs 
zur ordnungsgemäßen Durchführung 

ihrer Aufgaben erforderlich ist. Hierzu 
muss sich das Betriebsratsmitglied beim 
Verlassen des Arbeitsplatzes wie jeder 
andere Arbeitnehmer abmelden. Aller-
dings bedarf es keiner Zustimmung des 
Arbeitgebers. Diese Pflicht ist eine ar-
beitsvertragliche Nebenpflicht und dient 
im Wesentlichen dem Ziel, den Arbeitge-
ber in die Lage zu versetzen, den Ausfall 
des Arbeitnehmers anderweitig zu über-
brücken oder die Arbeit entsprechend 
anders zu organisieren. Diese vertragliche 
Nebenpflicht wird nicht dadurch zu einer 
nur kollektivrechtlichen, weil es um die 
Befreiung von Betriebsratsmitgliedern 
von der Pflicht zur Arbeitsleistung zum 
Zwecke der Ausübung von Betriebsrats-
tätigkeit geht. Demzufolge hatte das 
BAG eine Abmahnung eines Betriebs-
ratsmitglieds als gerechtfertigt ange- 
sehen, weil dieses sich nicht ordnungsge-
mäß abgemeldet und damit auch seine 
arbeitsvertraglichen Pflichten verletzt 
habe.
Das LAG Baden-Württemberg hatte am 
09.09.2011 (Az. 17 Sa 16/11) über eine 
außerordentliche Kündigung eines Be-
triebsratsmitglieds wegen heimlicher 
Übertragung einer Betriebsratssitzung 
an Dritte zu entscheiden. Die Klägerin 
war Mitglied des Betriebsrats und gegen 
sie bestand der Verdacht, während einer 
Betriebsratssitzung mittels Mobiltelefon 
Dritten das Mithören der Sitzung ermög-
licht zu haben. Der Arbeitgeber hatte ihr 
daraufhin fristlos gekündigt. 
Das LAG Baden-Württemberg hatte 
zunächst zu prüfen, ob das Verhalten 
der Klägerin neben der Verletzung ei-
ner Amtspflicht zugleich eine Arbeits-
pflichtverletzung darstelle. Sowohl eine 
Amtspflichtverletzung wurde bejaht, 
da mit der Weitergabe des Gesprächs-
inhalts an Dritte gegen die betriebsver-
fassungsrechtliche Vorschrift, wonach 
Betriebsratssitzungen nicht öffentlich 
sind, verstoßen worden sei, als auch eine 
Arbeitspflichtverletzung. Mit der heim-
lichen Weiterleitung der Worte der Be-
triebsratsmitglieder an außenstehende 
Dritte werde in das Persönlichkeitsrecht 

jedes einzelnen anwesenden Betriebs-
ratsmitglieds eingegriffen. Damit ver-
stoße ein Arbeitnehmer gegen die sich 
aus dem Arbeitsvertrag als Nebenpflicht 
ergebende Verpflichtung, die Persön-
lichkeitsrechte gegenüber dem Arbeit-
geber sowie gegenüber den anderen 
Arbeitnehmern zu wahren. Ein heimli-
ches Abhören stelle deshalb nicht aus-
schließlich einen Verstoß gegen allein  
kollektivrechtliche Pflichten dar. Demzu-
folge liege auch eine arbeitsvertragliche 
Pflichtverletzung vor und grundsätzlich 
sei das Verhalten der Klägerin auch ge-
eignet, einen wichtigen Grund darzu-
stellen. Allerdings hat das LAG die Kündi-
gung als nicht gerechtfertigt angesehen, 
weil eine Abmahnung als angemessene 
Maßnahme ausreichend sei.

n Heinz Herberth
Rechtsanwalt
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Praxistipp
Sollte der Arbeitgeber wegen eines 
Fehlverhaltens eines Betriebsratsmit-
glieds eine Kündigung in Betracht 
ziehen, hat er zunächst danach zu dif-
ferenzieren, ob diesem eine reine Ver-
letzung einer Pflicht aus dem Arbeits-
verhältnis vorgeworfen wird oder ob 
die Pflichtverletzung im Zusammen-
hang mit seiner Tätigkeit als Betriebs-
rat steht. Wird ihm lediglich eine Ver-
letzung einer Amtspflicht zum Vorwurf 
gemacht, ist die Kündigung unzulässig 
und nur ein Ausschlussverfahren nach 
§ 23 BetrVG möglich. Eine außeror-
dentliche Kündigung kommt nur dann 
in Betracht, wenn zugleich eine schwe-
re Verletzung der Pflichten aus dem 
Arbeitsverhältnis vorliegt. Dies ist dann 
der Fall, wenn das Betriebsratsmit-
glied gegen eine für alle Arbeitnehmer 
gleichermaßen geltende vertragliche 
Pflicht verstößt und ihm nicht allein 
der Verstoß gegen kollektivrechtliche 
Pflichten zum Vorwurf zu machen ist.


